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RS OGH 1986/5/26 8Ob572/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1986

Norm

LPG §2

Rechtssatz

Schiedsklauseln für Streitigkeiten aus dem Landpachtverhältnis sind nur insoweit unzulässig, als das im LPG

gescha2ene richterliche Gestaltungsrecht reicht, also nur hinsichtlich der Höhe des Pachtzinses und der Dauer des

Landpachtvertrages. Die Vereinbarung eines Schiedsgerichts für eine Pachtzinsklage ist daher zulässig.
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